
ro Neue Lxecutiom-

vnbeweglichen Güttern/fürgesehen ist/aufferlegen : jedoch wann die
Schätzungs kelLüon einkommen / sowol dem Schuldner / als Gläu¬
biger bevor gelassen/dieÜberschätzung zubegehren/darzuegleichfahls
vierzehenTagperemptorie bestimbt/nachVcrfliessung derselben aber/
der Überschätzung halber/kein Theil mehr gehört/sondern der Gläu¬
biger bey seiner behebten eusseristcn Lxecuüon , würcklich gehandha-
bet/vnd auffsein anrueffen( welches in seinerWillkühr stehet) die Ge¬
richts Urkund außgefertiget werden.

»er Wusste Wul.
Kon dem Ur !aub/vnd LommiEon.

,
§. i.

^

M
'
O nun der Schuldner / die angesetzten beweglichen
Gütter/indem inAnbott benennten Termin , auch nichrauß-

gelöst/sollen obgemclte Gerichter/dem Gläubiger/auff seinBegchrn/
mit

kisr, wofern nichts einkommen.
So weit sich sein Behebnuß/vnd darüber geloffene Lxpens,vnd

Unkosten erstrecken/ Urlaub/vnd LommiMon zur Einantwort : vnd
Schätzung : Item einen paritioris Beselchs/ mit angehenckten Pön-
fall ( welchenUnsereN . Oest. Regierung / vndLandMarschallisches
Gericht/nach Beschaffenheit der beklagtenPcrsohn/vnd Vermögens/
setzen vnd demselben Befelch einvcrleiben wird ) auch den Gehorsamb
Brieff/andieUnterthancn/zugleich vnter einsten außzufertigen ver^
willigen.

§. 11. Wannaber der Beklagte entweder der Schätzung nicht statt
thun/oder die nothwendigen InitrumsntÄ , Grund -Bücher/vnd Ur-
bariL . vorzulegen sich verwaigern/oder sonst vngehorsamb erzeigen
wurde/ soll solcherPönfall als ipsokaLo , verfallen/eingesordert/vnd
er noch darüber von Unserer N . Oest. Regierung/oder Landmarschal»
lischenGericht hieher Lieicrt , vnd zumFall er einLands-Mitglid / auff
daöLand-Hauß : Die jenigen aber / so nicht Land-Leuth seynd / zum
ProfoseninArrest verschafft : Mitdenen Weibs ^Persohneyaber / wie
obstehet/ verfahren/vnd dessen nicht erlassen werden/biß sie würcklich
gehorsamen.

ß. Ili . In bemGehorsamBrieff aber/ den Unterthanen/ dieBetro»
hung beschehen: Da / vnd zum Fall/ sie die Angübungnicht laisten/oder

sich



Ordnung. n
sich sonst vtigehorsamb erzeigen wurden / sie durch den Profosen/ in
Band/vnd Eysen allhcro gebracht vnd in Stadtgraben zur Arbeit an¬
gehaltenwerden sollen.

§ . I V. Nach empfangenen Lommi6ion8 -Befelch/sollen dieLom-
miLrien dem Schuldnerzu der Einantwort : vnd Schatzung/einmal/
vndzwar pcrempwric verkünden/vnd ein Tagsatzung auffVierzehen
Tag/vonZeit der geschehenen Erinderung anzuraithen/bcnennen/eS er¬
scheine alsdann der Schuldner/oder nicht/anfangS die Einantwort:
vndnachmahlö auch die Schatzung / soweit sich die Behebnuß deß
Klagers erstreckt/vntcr einstem fürnehmen/vnd verrichten.

§ . V . Doch solle der Gläubiger / wann das gcurlaubteGuctvntheil-
bar/die Übermaß/sambt der OriZmLlObliALüon .vnd denen biß da¬
hin geführten ^ Lca , innerhalbVierzehenTagen / zu Gerichts Hän¬
den erlegen/vnd das Gelt folgendö dem Schuldner auffsein Begehrn
gegen Quittung / die ObliZaeion , vnd aber / damit dem Klä¬
gerein Gerichts Urkund zubegehrn / nicht benommen werde/ mit Vor¬
wissen hinauß erfolgen : Da aber das geurlaubteGuet thcilbar wäre/
daS jenige/was deß Gläubigers Anforderungübertrifft/ alsbald rc-
laxiert .vndauffanhalten deß Schuldners / bey deß vnterMarschall/
oder Weißbottens ? rotKoeoll ab : vnd außgethan werden.

Wer Sechste Lüuk.
on Lmschätzung der beweglichenMändker.

§. i.

welche der Li eöltor , selbsten in Händen hat/solle dieselbe so-
, Nvol beyÜnsererN- Oest. Regierung/ alöLandmarschallischett

Gericht/ohne einig vorhergehenden Orrräum Lxecuüonis , erstlich
kirr, mit vorwissen/

AlSdann Nochmallen mitvorwißen/ vnd letztlich
xj -lk, woferrn nichtseinkomen / mit ordentlicher Verkündungfürzunehmen

verwilliget : auch weiters keine Erinder : oder Verkündung zugclassen
werden.

8. 1l . Doch wann ein Lrcäitor die Lxecuüon auff solchekävbillÄ.
welche er selbst nicht in Händen hat/ergreiffen wolte/ist derselbige sol¬
cheLxccuüonperZraäus oräinarioZ , außzuführen schuldig.

Der
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